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Vorwort 

Johann Eder-Schützenhofer 
Kammerobmann Bruck-Mürzzuschlag 
 
M   0676/9342229 
E   johann.eder-schuetzenhofer@lk-stmk.at 
 
Sprechtag in der BK Obersteiermark: 

 Mittwochs von 9 bis 12 Uhr 

Sprechtage Kammerobmänner 

Richard Judmaier 
Kammerobmann Leoben, Landeskammerrat 
 
M   0664/602596-3918 
E   richard.judmaier@lk-stmk.at 
 
Sprechtag in der BK Obersteiermark: 

 Nach telefonischer Terminvereinbarung  

Geschätzte Bäuerinnen und Bauern aller 
Generationen, liebe bäuerliche Jugend! 
 
Das Jahr 2025 hat noch nicht die Hälfte erreicht 
und dennoch hat es in der Landwirtschaftskam-
mer schon viele Veränderungen gebracht. Seit 
der Kammervollversammlung vom 20. März 
darf ich, Richard Judmaier, als neuer 
Kammerobmann den Leobner Bäuerinnen und 
Bauern in allen Lebenslagen zur Seite stehen. 
Wie für meinen Vorgänger und Freund 
Andreas Steinegger gilt auch für mich: Mein 
Herz schlägt für die Land- und Forstwirtschaft 
und ich bin zutiefst von der Sinnhaftigkeit und 
Zukunftsfähigkeit unseres Standes überzeugt. 
Als jüngster steirischer Kammerobmann ist es 
mir ein besonderes Anliegen das Gespräch mit 
den Absolventen der land- und forstwirtschaft-
lichen Schulen und der Landjugend zu suchen. 
Sie sind unsere Zukunft und an uns politischen 
Vertretern liegt es, Rahmenbedingungen für 
eine attraktive Landwirtschaft zu erarbeiten. Ich 
möchte jeden einladen sich aktiv in der Interes-
senvertretung oder in den vielen uns nahe-
stehenden Organisationen einzubringen. 
 
Als Kammerobmänner unserer Bezirkskammer 
Obersteiermark bedanken wir uns an dieser 
Stelle bei Präsident a.D. ÖR Franz Titschenba-
cher, welcher immer ein offenes Ohr für die 
Sorgen und Anliegen unserer Region hatte. 
Unserem neuen Präsidenten Andreas Steineg-
ger wünschen wir viel Kraft und Energie für sei-
ne neue Aufgabe. Er hat sich in den letzten 
neun Jahren als Kammerobmann der Bezirks-
kammer Leoben einen mehr als guten Ruf er-
arbeitet, der weit über die Bezirksgrenzen hin-
ausgeht und wir sind davon überzeugt, dass er 
der Beste ist, um die Herausforderungen, die 
nahezu wöchentlich auf die bäuerliche Interes-
sensvertretung einwirken, zu bewältigen. 

Wir leben in polarisierenden Zeiten und leider 
werden auf Social Media und anderen Quellen 
innerhalb kürzester Zeit immer öfter falsche 
oder schlecht recherchierte Informationen von 
selbsternannten „Experten“ als Wahrheit ver-
breitet. Hier ist es unbedingt notwendig kritisch 
hinzuschauen, angebliche Fakten zu hinter-
fragen und mit der Gesellschaft in einen offenen 
und ehrlichen Austausch zu kommen. Die Land-
wirtschaftskammer bietet auf ihrer Homepage 
und auf ihren unterschiedlichen Kanälen fakten-
basierte Informationen zu allen aktuellen 
Themen. Im Zweifelsfall stehen wir mit unseren 
Funktionären gerne jederzeit zur Verfügung. 
 
Bei der Maul- und Klauenseuche haben die 
Sicherheitsvorkehrungen ihre Wirkung gezeigt. 
Es gab keine Fälle in Österreich. Die Schutz-
maßnahmen an der Grenze sind mit 20. Mai 
gefallen. Nun ist aber Vorsicht geboten bei der 
Einfuhr von Tieren, Futtermitteln und Stroh, 
damit wir auch weiterhin verschont bleiben. 
 
Abschließend wünschen wir allen Leserinnen 
und Lesern eine erfolgreiche und unfallfreie 
Erntesaison, verschont von Extremwetter-
ereignissen. Allen Schülerinnen und Schülern 
wünschen wir viel Erfolg bei den anstehenden 
Prüfungen und erholsame Sommerferien. 
 
Mit den besten Wünschen für Haus und Hof,  
 
Ihre Kammerobmänner 
Johann Eder-Schützenhofer und 
Richard Judmaier 
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Personelles 

Wir gratulieren unserer Kollegin Daniela 
Hofbauer und ihrem Christoph sehr herzlich zur 
Geburt ihres Sohnes Jonas und wünschen 
ihnen und ihrem kleinen Sonnenschein alles 
Gute, viel Freude und vor allem Gesundheit. 
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Liebe Bäuerinnen und Bauern! 
Werte Funktionäre! 
Geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen! 
 
Ich werde am 1. September  
2025 nach genau 42 Dienst-
jahren in Pension gehen und 
bedanke mich auf diesem 
Wege sehr herzlich bei allen Personen, mit de-
nen ich in dieser Zeit zusammenarbeiten durfte. 
 
Am 1. September 1983 habe ich als Betriebs-
berater in der BK Mürzzuschlag begonnen und 
mich von Beginn an bei meiner Tätigkeit sehr 
wohl gefühlt. Durch den Beitritt zur Europäi-
schen Union im Jahr 1995 hat sich die 
Beratung, Förderabwicklung und Interessens-
vertretung grundlegend geändert und war 
sowohl für alle bäuerlichen Betriebe als auch 
für alle Kammermitarbeiter eine riesige Heraus-
forderung. Vieles konnte erreicht werden, aber 
nicht alles war möglich. 
Im Oktober 2003 wurde ich zum Kammersekre-
tär der BK Mürzzuschlag und im Oktober 2013 
zum Kammersekretär der neuen BK Oberstei-
ermark in Bruck an der Mur bestellt. 
 
Bei all meinen Tätigkeiten waren die Anforde-
rungen hoch. Aber durch das gute Miteinander 
mit den Funktionärinnen und Funktionären, 
aber ganz besonders mit den Kolleginnen und 
Kollegen in der Bezirks- und der Landeskam-
mer ist uns viel gelungen. 
 
Ein großes Dankeschön geht auch an alle 
Bäuerinnen und Bauern für die gute, vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit. Viele Freundschaf-
ten sind daraus entstanden. Bedanken möchte 
ich mich aber auch für den gegenseitig wert-
schätzenden Umgang miteinander. 
Positiv erwähnen möchte ich die immer gute 
Zusammenarbeit mit allen bäuerlichen Organi-
sationen, der Landjugend, den Ämtern und 
Behörden, Notariaten, Interessenvertretungen, 
Banken und Schulen.  Auch hier konnte viel im 
Sinne der Bauernschaft erreicht werden. 
 
Ein besonderer Dank gilt aber natürlich allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Haus - für 
ihren Einsatz, für ihr Engagement aber auch für 
den gegenseitigen respektvollen Umgang. 

Foto: privat 

Dieses gute Miteinander, der persönliche Kon-
takt, das aufeinander Eingehen aber auch die 
eine oder andere Feier in Kreise der Kollegen-
schaft sind wichtig für eine erfolgreiche Arbeit. 
 
Durch die Bestellung von Ing. Andreas Rinnhof-
er zum neuen Kammersekretär bin ich mir 
sicher, dass auch in Zukunft alle Anliegen zum 
Wohle der obersteirischen Bäuerinnen und 
Bauern erfüllt werden. 
 
Ich wünsche allen Bäuerinnen und Bauern in 
Zukunft viel Erfolg auf ihren Höfen und allen 
Funktionärinnen und Funktionären den Mut, die 
richtigen Entscheidungen zu treffen. 
Allen Kolleginnen und Kollegen wünsche ich 
alles erdenklich Gute, Gesundheit und viel 
Freude bei ihrer Arbeit. 
 
In freundschaftlicher Verbundenheit  
Walter Leitner 

Wir suchen… 

 
Betriebsberater:in  

BK Obersteiermark 
(30 Wochenstunden) 

 
Alle Informationen: 

www.stmk.lko.at/karriere 
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Abschied Kammersekretär 
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Sprechtag der Rechtsabteilung 
Terminvereinbarung unter 0316/8050-1247 
 
 Montag, 16. Juni 2025 
 Kein Sprechtag im Juli und August 
 Montag, 15. September 2025 
 Montag, 20. Oktober 2025 

Sprechtage der Landeskammer 
in der Bezirkskammer 

Sprechtage SVS 

Sprechtag des Steuerreferats 
Terminvereinbarung unter 0316/8050-1256 
 
 Mittwoch, 11. Juni 2025 
 Kein Sprechtag im Juli und August 
 Mittwoch, 10. September 2025 
 Mittwoch, 8. Oktober 2025 

 

 

 Bruck/Mur 

BK Obersteiermark, dienstags 8 bis 13 Uhr 

 10. Juni 
 8. Juli 
 5. August 

 
Wirtschaftskammer, dienstags 8 bis 13 Uhr 

 24. Juni 
 22. Juli 
 26. August 

 
Leoben 

Wirtschaftskammer, dienstags 8.30 bis 13 Uhr 

 3. und 17. Juni 
 1., 15. und 29. Juli 
 19. August 

  
Mürzzuschlag 

Wirtschaftskammer, freitags 8.15 bis 13 Uhr 
 20. Juni 
 18. Juli 
 22. August 

 
Eine Anmeldung zu den Sprechtagen ist online 
unter www.svs.at möglich. Die Bezirkskammer 
ist  dabei gerne behilflich.  

 9. September 
 14. Oktober 
 11. November 

 30. September 
 28. Oktober 
 25. November 

 2. und 16. September 
 7. und 21. Oktober 
 4. und 18. November 

 19. September 
 24. Oktober 
 21. November 

Sprechtage Neue Facharbeiterinnen 

Die Absolventinnen unserer Region umringt von den Ehrengästen. 
Foto: LFA Steiermark 

Wir gratulieren den vier Absolventinnen der 
Facharbeiter:innen-Ausbildung in der Sparte 
Landwirtschaft sehr herzlich. 
 
 Stefanie Miedl, Pernegg an der Mur 
 Bianca Monschein-Pirker, Leoben 
 Ulrike Terler, Kindberg 
 Eva-Maria Unterberger, Wald am Schoberpaß 

Medieninhaber:  Landwirtschaftskammer Steiermark, Hamerling-       
       gasse 3, 8010 Graz, T 0316/8050, www.stmk.lko.at 
Herausgeber: Bezirkskammer Obersteiermark, Geschäftsstelle 
   Bruck-Mürzzuschlag und Leoben, Wiener Straße 37, 
   8600 Bruck/Mur, T 03862/51955 
 

Inhalt:     Ing. Walter Leitner und das Team der Bezirkskammer 
Für den Inhalt der Werbeanzeigen sind die Auftraggeber verantwortlich. 
 

Layout:   Elisabeth Fuchs   Druck:   Druckwerk6 GmbH  
 

Alle Inhalte vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. 
Diese Zeitung dient der Vermittlung von Nachrichten, Informationen 
und der Angelegenheiten der bäuerlichen Interessensvertretung an alle 
Mitglieder in den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag und Leoben. 
  
Auch wenn im Text nicht explizit ausgeschrieben, beziehen sich alle 
personenbezogenen Formulierungen auf weibliche und männliche  
Personen.  
 

Verlagspostamt:  8010 Graz, P.b.b.                      Ausgabe: 2/2025 

Land- und forstwirtschaftlicher 

Betrieb in Steinhaus 
am Semmering 

mit Hofstelle und Fischteich 
mit knapp 22 ha Gesamtfläche 

zu verkaufen. 

Nähere Auskünfte unter 

Tel. 0664/3571370 
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Aktuelles rund um den Betrieb 

Nachträgliche Änderungen 
 
Wurde der Mehrfachantrag fristgerecht ein-
gereicht, sind Korrekturen oder bestimmte 
Nachreichungen möglich: 
 
Flächennutzungsänderungen 

Bis spätestens Dezember 2025 sind Änderun-
gen der Schlagnutzungsart zulässig und 
prämienfähig, sofern noch nicht auf einen Ver-
stoß hingewiesen oder eine Vor-Ort-Kontrolle 
am Betrieb angekündigt wurde. Eine Nachbean-
tragung von Codes, die mit einer Prämienaus-
weitung verbunden sind, ist nicht möglich. 
Weicht der tatsächliche Anbau oder die Bewirt-
schaftung von der Beantragung ab, weil statt 
z.B. Getreide doch Silomais angebaut wurde, ist 
jedenfalls eine Korrektur vorzunehmen. Diese 
Korrekturnotwendigkeit betrifft neben den 
Schlagnutzungen auch alle sonstigen Angaben 
im Mehrfachantrag. 
 
Korrekturen und Nachmeldungen zur 
Zwischenfruchtbegrünung 

Bitte prüfen Sie die beantragten Varianten und 
führen Sie Nachmeldungen oder Korrekturen 
bis spätestens 31. August (für die Varianten 1 
bis 3) bzw. 30. September (für die Varianten 4 
bis 7) durch, wenn sich Änderungen zur Antrag-
stellung ergeben. 
 
Korrekturen und Nachmeldungen zu den 
Mengenangaben bei der bodennahen 
Ausbringung und Gülleseparierung 

Bis 30. November können die bodennah aus-
gebrachten Güllemengen korrigiert oder nach-
gemeldet werden. 
 
Tierwohl Weide Schafe/Ziegen 

Für beantragte Tiere gilt: Werden Einzeltiere 
von der Weide genommen, z.B. aufgrund von 
Verendung oder Verkauf oder kommen Tiere 
zusätzlich auf die Weide, sind laufend online 
Korrekturmeldungen über den MFA notwendig. 
Abgänge und Zugänge sind innerhalb von 
sieben Tagen zu melden. 

Mehrfachantrag Flächen 2025 
Kurzfristige nicht-
landwirtschaftliche Nutzung 
 
Die Beihilfefähigkeit von beantragten Flächen 
im MFA setzt eine ganzjährige, landwirtschaftli-
che Nutzung voraus. Eine vorübergehende 
nicht-landwirtschaftliche Nutzung ist unter 
bestimmten Bedingungen zulässig: 
 Die nicht-landwirtschaftliche Nutzung darf 
innerhalb der Vegetationsperiode (=1. April bis 
30. September) längstens 14 Tage andauern. 
 Nach Ende der nicht-landwirtschaftlichen 
Nutzung (z.B. Grabungsarbeiten für Leitun-
gen, Parkplatz) muss die Fläche wieder land-
wirtschaftlich nutzbar sein. 

 
Vor Beginn der 
nicht-landwirt-
schaftlichen 
Nutzung von 
förderfähigen 
Flächen hat 
eine Meldung 
über eAMA 
im Reiter 
„Eingaben“ 
zu erfolgen. 
 
Werden die Mindestbewirtschaftungsdauer und 
Mindestbewirtschaftungskriterien wie Anbau, 
Pflege, Ernteverpflichtung erfüllt, kann die im 
Mehrfachantrag beantragte Schlagnutzung bei-
behalten werden. Möglicher Zeitpunkt für eine 
kurzfristige nicht-landwirtschaftliche Nutzung: 
 Bei Ackerkulturen zwischen Ernte und Anbau 
der Nachfolgekultur wie z.B. Winterung oder 
Zwischenfruchtbegrünung  
 Auf Grünland- und Ackerfutterflächen jeweils 
nach Aberntung 

 
Werden die Voraussetzungen wie z.B. Dauer 
von maximal 14 Tagen, Anbau oder Ernte nicht 
eingehalten, kann keine Prämie gewährt wer-
den und die Fläche ist mit „GI“ (= Grundinan-
spruchnahme) zu codieren oder als „Sonstige 
Fläche“ zu beantragen.  
 
Außerhalb der Vegetationsperiode (=1. Okto-
ber bis 31. März) kann die vorübergehend nicht-
landwirtschaftliche Nutzung länger als 14 Tage 
andauern. Dafür ist keine Meldung oder Korrek-
tur zum Mehrfachantrag erforderlich. 

Abb.: Beispiel Screenshot AMA-Luftbild 
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ÖPUL 2023 Maßnahme Betroffene Flächen 

Biologische 
Wirtschaftsweise 

Alle Flächen 

Einschränkung ertrags-
steigernder Betriebsmittel 

Grünland- und Ackerfutter-
flächen 

Herbizidverzicht Wein, 
Obst und Hopfen 

Dauer- und Spezialkulturflächen, 
Weinflächen 

Insektizidverzicht Wein, 
Obst und Hopfen 

Dauer- und Spezialkulturflächen, 
Weinflächen 

Almbewirtschaftung Almweideflächen 

Vorbeugender Grund-
wasserschutz Acker 

Ackerflächen in den 
ausgewiesenen Gebieten 

Ende der landwirtschaftlichen Nutzung vor 
dem 31. Dezember 

Werden beantragte Flächen nicht mehr land-
wirtschaftlich genutzt (Verbauung, Aufforstung) 
oder beantragte Landschaftselemente entfernt, 
ist dies umgehend mit einer Korrektur zum 
Mehrfachantrag zu melden. Für diese Flächen 
wird im betroffenen Jahr keine Prämie gewährt. 
 

Pflanzenschutzmittelanwendung: 
Codevergabe erforderlich   
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund einer EU-Vorgabe ist bei Teilnahme 
an bestimmten ÖPUL-Maßnahmen ab 2023 der 
Einsatz flächiger Pflanzenschutzmittel (PSM) 
vor Anwendung im MFA in der Feldstücksliste 
zu codieren. Die geforderte schriftliche Doku-
mentation der Anwendung aller Pflanzenschutz-
mittel am Betrieb gilt unabhängig davon. 
 
Bei den nachstehend angeführten ÖPUL-
Maßnahmen und Flächen ist im Falle einer 
flächigen Ausbringung eine Pflanzenschutz-
mittelcodierung vorzunehmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folgende Codes sind zu vergeben: 
 PSMBIO: im Biolandbau zugelassene PSM 
 PSMCS: chemisch-synthetische PSM 
 PSMCSH: chemisch-synthetische PSM Herbi-
zide 
 PSMCSI: chemisch-synthetische PSM Insekti-
zide 

 
Wurde ein Code gesetzt und erfolgt keine 
flächige Anwendung, ist dieser zu löschen. 
Umgekehrt ist ein Code nachzuerfassen, wenn 
keiner gesetzt wurde und eine Pflanzenschutz-
mittelanwendung erfolgt.  

Foto: pixabay.com 

Witterungsbedingte Schadereignisse: 

Höhere Gewalt oder außergewöhn-
liche Umstände 
 
Es gibt gewisse Meldeerfordernisse, wenn 
Bewirtschaftungsauflagen aufgrund von Wetter-
extremereignissen wie z.B. Hagel oder Überflu-
tung nicht erfüllt werden können. 
 Meldungen Höherer Gewalt sind binnen drei 
Wochen ab dem Zeitpunkt, ab der die bewirt-
schaftende Person dazu in der Lage ist, ein-
zubringen. Dies hat online über www.eama.at/
Eingaben/andere Eingaben zu erfolgen. 
 Im NATURA 2000 Gebiet gilt: Sind 
Landschaftselemente oder Grünland betrof-
fen, ist bei Entfernung oder Umbruch im Vor-
feld Kontakt mit dem Gebietsverantwortlichen 
aufzunehmen.  
 Bei Schädigung von Naturschutzflächen 
(NAT, EBW) ist mit der für den Naturschutz 
zuständigen Ansprechpartnerin beim Amt der 
Steiermärkischen Landesregierung, Abt. 13, 
Brigitte Neubauer-Eichberger, Tel. 0316/877-
2731 Kontakt aufzunehmen. Eventuell geän-
derte Bewirtschaftungsauflagen sind schriftlich 
am Betrieb aufzubewahren. 

 
Nachstehend eine tabellarische Darstellung 
häufiger Fälle und wie bei Schädigung einer 
Fläche/Kultur vorzugehen ist. In allen Fällen ist 
aber eine ausreichende Dokumentation der 
Schädigung unbedingt notwendig! 

Nutzung Meldebedarf 

Bestellte Ackerkultur bleibt bestehen 
und wird geerntet. 

Keiner 

Bestellte Ackerkultur wird gehäckselt. Korrektur MFA 

Bestellte Ackerkultur wird 
umgearbeitet und eine andere 
Hauptkultur nachgebaut. 

Korrektur MFA 

Dauerkultur muss gerodet werden; 
keine Neuauspflanzung 

Meldung notwendig 

Grünlandfläche kann nicht laut 
Angabe im MFA bewirtschaftet 
werden; Rekultivierung möglich 

Korrektur MFA 

Grünlandfläche kann nicht laut 
Angabe im MFA bewirtschaftet 
werden; Rekultivierung nicht möglich 

Meldung Höhere 
Gewalt notwendig; 
Korrektur der Fläche im 
nächstfolgenden MFA 

bis drei Einzelbäume Korrektur MFA 

ab drei Einzelbäumen 

Meldung Höhere 
Gewalt notwendig; 
Korrektur im nächst-
folgenden MFA 
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Im Falle einer Vor-Ort Kontrolle müssen diese 
außergewöhnlichen Umstände für das Kontroll-
organ nachvollziehbar sein. Wir empfehlen 
Schäden durch Extremereignisse jedenfalls 
genau zu dokumentieren und entsprechende 
Nachweise (Schadensprotokolle, Katastrophen-
fondmeldungen, Zeitungsartikel, Fotos, 
Gemeindebestätigungen, Bestätigungen der 
GeoSphereAustria, …) aufzubewahren. 
 

Meldeerfordernisse beim Alm-
auftrieb 2025 
 
Für den Erhalt von Almzahlungen ist eine 
korrekte Meldung bei einem Almauftrieb 
Voraussetzung. Meldepflichtig ist der 
Zugangsbetrieb, also der Almbewirtschafter 
bzw. Obmann bei einer Agrargemeinschaft oder 
der Bewirtschafter einer Weidefläche: 
 Rinder sind mit Ohrmarkennummer binnen 14 
Tagen ab dem Auftrieb zu melden. 
 Ebenso sind aufgetriebene Schafe und 
Ziegen unter Angabe der Ohrmarkennummer, 
allerdings binnen 7 Tagen, bekanntzugeben.  
 Der Auftrieb von Equiden (Pferde, Ponys, 
Esel) sowie von Lamas und Alpakas ist bei 
der AMA mit der Stückzahl auf der Alm-
Auftriebsliste durch den Almbewirtschafter zu 
melden. Diese Meldung erfolgt durch eine 
Korrektur des Mehrfachantrages. 

 
Achtung! Zusätzlich VIS-Meldung bei Alm-
auftrieb von Equiden notwendig! 
Werden Equiden, also Pferde, Ponys oder Esel 
auf eine Alm aufgetrieben, ist zu beachten, dass 
auch im Veterinärinformationssystem (VIS) eine 
Abgangsmeldung am Heimbetrieb und eine Zu-
gangsmeldung am Almbetrieb innerhalb von 
sieben Tagen zu erfolgen hat, wenn die Alpung 
länger als 30 Tage dauert. Im Regelfall werden 
die 30 Alpungstage überschritten, wodurch die 
Meldung erforderlich ist! 
Ebenso hat die Rückmeldung nach der Alm-
saison wieder zu erfolgen. 

Foto: pixabay.com 

Prämienauszahlungen: 25. Juni 
 
Es werden die Restbeträge für ÖPUL- und AZ 
(= 25 % des Gesamtbetrages) sowie die 
Begrünungsprämie Zwischenfrucht zur Gänze 
überwiesen. Die entsprechenden Mitteilungen 
werden in den letzten Junitagen 2025 versandt. 
Zusätzlich kann es auch zu Nachberechnungen 
kommen. Bitte prüfen Sie die Schreiben um-
gehend und wenden Sie sich bei Unklarheiten 
an die zuständige Bezirkskammer. Achtung: 
Die Beschwerde- und Einspruchsfristen 
enden vier Wochen bzw. für einen Vorlage-
antrag zwei Wochen nach Zustellung! 
 
Vorverlegung Schnittzeitpunkt 
 
In Jahren mit früher Vegetationsentwicklung 
können Naturschutzflächen (NAT mit Zusatz-
codierung NM02) sowie BIO- und UBB-
Biodiversitätsflächen (mit Code DIVSZ) bereits 
flexibel vor dem vorgeschriebenen Datum 
gemäht werden. Für das Jahr 
2025 wird der Schnittzeitpunkt 
um sieben Tage vorverlegt.  
 
Weitere Informationen dazu finden 
Sie unter www.mahdzeitpunkt.at. 
 

Flächenmonitoring: 
AMA MFA Fotos App nutzen 
 
Flächenmonitoring ist eine regelmäßige und 
systematische Überprüfung der beantragten 
landwirtschaftlichen Flächen unter Verwendung 
von Satellitenbildern. Grundsätzlich wird dabei 
überprüft, ob eine beantragte Fläche landwirt-
schaftlich genutzt wird, die beantragte Kultur 
korrekt ist und ob die Förderauflagen, wie zum 
Beispiel Mahd oder Ernte bzw. die Mindest-
bewirtschaftungskriterien, erfüllt sind. 
 
Als Hilfestellung für das Flächenmonitoring 
wurde die AMA MFA Fotos App entwickelt.  
Sie unterstützt bei der Bearbeitung von 
Monitoringauffälligkeiten. So können etwa 
Schlagnutzungskorrekturen, Nachmeldungen 
und Korrekturen begrünter Schläge, Hochladen 
geolokalisierter Fotos, uvm. einfach und ohne 
Einstieg ins eAMA erledigt werden. Reagieren 
Sie rechtzeitig, wenn Auffälligkeiten mitgeteilt 
werden. Eine Änderung/Korrektur ist innerhalb 
von 14 Tagen möglich. 
 
Für die Handhabung der App gibt 
es von der AMA Video-Anleitungen 
auf YouTube (siehe QR-Code). 
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Arbeitskreis Milchproduktion 

Wasser - das „wichtigste“ 
Futtermittel  
 
Die Versorgung mit ausreichend Wasser von 
guter Qualität ist entscheidend für Tiergesund-
heit und Leistung aller Rinder am Betrieb. 
 
Grundlegendes 
 
Die Wasseraufnahme ist bei Kühen wesentlich 
von deren Milchmenge und der Umgebungs-
temperatur abhängig. Pro Kilogramm Futter-
Trockenmasse, die aufgenommen wird, ergibt 
sich ein Wasserbedarf von drei bis sechs Litern. 
So können höher leistende Kühe bis zu 
200 Liter pro Tag aufnehmen. 

 
Rinder sind Saugtrinker. Bevorzugt saufen sie 
von freier Wasseroberfläche, wo sie das Flotz-
maul einige Zentimeter eintauchen können. Da-
bei können sie pro Minute ca. 18 bis 25 Liter 
aufnehmen und die Tränke fünf bis 25-mal pro 
Tag besuchen. Das Wasser sollte Trinkwasser-
qualität haben - weiters ist eine regelmäßige 
Reinigung wichtig. In der warmen Jahreszeit 
sollten die Tränken zweimal täglich (in der küh-
leren einmal) mit einer Bürste saubergereinigt 
werden. Die Bildung von „Mikrofilm“ und Algen-
wachstum sind zu vermeiden.  
 
Anforderungen an Wasserversorgung im 
Stall 
 
 Zufluss von mind. 20 Litern/Minute 
 Nicht in Sackgassen/Engstellen montieren 
 Freier Zugang von drei Seiten, mind. 3 m 
Freiraum vor der Tränke 
 Ausrichtung der Tränke steuert die Position 
der Kuh, z.B. Doppeltränke in Übergang ver-
hindert Blockieren durch querstehende Kühe 

Wasserversorgung auf der Weide 
 
Auch bei Weidehaltung ist eine ausreichende 
Wasserversorgung sicherzustellen. Optimal ist 
es, wenn die Tränkestellen maximal 150 m von-
einander entfernt und wenn möglich im Schatten 
sind. Ein guter Zufluss und eine regelmäßige 
Reinigung sind auch bei Weidetränken uner-
lässlich.  
 
Jetzt Mitmachen!  
Nähere Informationen zum Arbeitskreis Milch-
produktion erhalten Sie unter: 
T  0316/8050-1278 
E  arbeitskreis.milch@lk-stmk.at  
I   www.arbeitskreisberatung-steiermark.at  
    (QR-Code scannen!) 

Abb. 1: Wasserbedarf in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur 
(nach Beende 1992 und Meyer et al., 2022) 

Abb. 3: Doppeltränke mit ausreichend Platz, Foto: AK-Milch  

Abb. 2: erforderliche Anzahl Tränken und Troglängen 
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Für künftige Verordnungen ist es notwendig, 
das Schadensausmaß UND die gesetzten Ab-
wehrmaßnahmen zu dokumentieren. 
 
Verwenden Sie dazu bitte das  Meldeblatt,  
welches Sie auf unserer Homepage unter 
www.stmk.lko.at/obersteiermark finden und 
übermitteln Sie dieses gemeinsam mit aussage-
kräftigen Bildern an die Bezirkskammer! 
 
Fax  03862/51955-4151 
E      bk-obersteiermark@lk-stmk.at 

Betriebe für Projekt gesucht! 

Projekt: Kreuzkräuter im Fokus 
Die Grünlandberatung der LK Steiermark sucht 
zehn Betriebe, die Probleme mit giftigen Kreuz-
kräutern auf ihren Flächen haben und bereit 
sind, gezielte Maßnahmen zur Bekämpfung 
dieser giftigen Pflanzenarten auf ihren Flächen 
zu testen. Ziel ist es, die Ausbreitung zu stop-
pen und Futtersicherheit langfristig zu sichern. 
 
Folgende Arten stehen dabei besonders im 
Fokus: Wasser-Kreuzkraut, Jakobs-Kreuzkraut 
und schmalblättriges Kreuzkraut. 
 
Wenn Sie in Ihrem Betrieb Kreuzkräuter fest-
stellen oder Interesse haben, am Projekt mitzu-
arbeiten, melden Sie sich bitte bis spätestens 
Ende Juni 2025: inno-gruenland@lk-stmk.at 
 
Weitere Details zum Projekt 
und nähere Infos zu den 
Kreuzkräutern finden Sie im 
Artikel auf der Homepage: 
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Meldung Krähenschäden 

mailto:bk-obersteiermark@lk-stmk.at
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Forstwirtschaft 

„Leben von der Vielfalt – Wald-
baustrategie im Klimawandel“ 
 
Fachlich hochkarätige Busexkursion der 
Bezirkskammer Obersteiermark nach Krems 
an der Donau von 25. bis 26. April 2025 
 
Unter dem Motto „Leben von der Vielfalt – 
Waldbaustrategie im Klimawandel“ führte die 
Forstabteilung der Bezirkskammer Obersteier-
mark, in Zusammenarbeit mit der Forstlichen 
Ausbildungsstätte Pichl am 25. und 26. April 
2025 eine bestens organisierte und fachlich äu-
ßerst interessante Busexkursion nach Krems an 
der Donau durch. Teilgenommen haben zahlrei-
che Waldbesitzer sowie Funktionäre aus dem 
Dienstgebiet der Bezirkskammer, die sich für 
zukunftsorientierte Waldwirtschaft und praxisna-
he forstliche Ansätze interessieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am ersten Tag besuchte die Gruppe die Ernst-
hof Forstverwaltungs-GesmbH, wo Revierförster 
Ing. Martin Exenberger durch das Revier führte. 
Im Zentrum der Begehung stand das Thema 
„Dauerwaldartige Bewirtschaftung mit Ziel-
setzung Wertholzerzeugung“. Dabei wurden 
Konzepte vorgestellt, wie mit stabilen, natur-
nahen Waldbeständen eine qualitativ hoch-
wertige Holznutzung ermöglicht und gleichzeitig 
die Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel 
gefördert werden kann. Die Teilnehmer 
erhielten einen authentischen Einblick in die 
betriebliche Umsetzung dieser Strategie. 
 
Am zweiten Tag wurde das Benediktinerstift 
Göttweig besucht. Dort erläuterte Forstamts-
leiter und Kämmerer Dipl.-Ing. Mag. Pater 
Maurus Kocher MBA im Rahmen einer Revier-
begehung die „Forstwirtschaftliche Betriebs-

strategie und Baumartenwahl im Klimawandel“. 
Der traditionsreiche Stiftswald steht exempla-
risch für eine langfristig orientierte Forstwirt-
schaft, bei der neben ökonomischen Zielen 
auch ökologische und kulturelle Aspekte mit-
bedacht werden. Besonders betont wurden die 
Themen Risikostreuung und Anpassungsmaß-
nahmen im Hinblick auf zunehmende 
klimatische Herausforderungen. 
 
Neben den fundierten Fachprogrammen trug 
auch der persönliche Austausch zur 
gelungenen Atmosphäre der Exkursion bei. Die 
Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, sich unter-
einander zu vernetzen und Erfahrungen aus 
ihren eigenen Betrieben zu teilen. Abschließend 
lässt sich sagen: Die Exkursion war ein voller 
Erfolg! Ein herzlicher Dank gilt allen Beteiligten, 
die diese wertvolle Veranstaltung möglich 
gemacht haben.  
 
Joachim Kirchmaier, Förster 

Gruppenbild der Forstexkursionsteilnehmer, Foto: BK Obersteiermark 

Landesförderung: Zuschuss zum 
Kauf einer persönlichen Schutz-
ausrüstung (PSA 2025) 
 
Ziel der Initiative „Sicherheit bei der Waldarbeit“ 
ist es, dass Bewirtschafter land- und forstwirt-
schaftlicher Flächen nicht nur eine PSA-
Ausstattung anschaffen, sondern auch eine 
entsprechende Schulung absolvieren um 
Verletzungen bei der gefährlichen Waldarbeit 
zu vermeiden. Daher ist diese Förderung auch 
an eine Teilnahme an einen Spezialkurs mit 
Motorsägearbeit gekoppelt. 
Alle Ausrüstungsteile einer PSA können in be-
liebiger Kombination im Rahmen dieser Förde-
rung angekauft werden (je max. 1 Artikel). 
 Die Mindestbeihilfe pro Förderungswerber 
beträgt € 100,- ab einem Minimalrechnungs-
betrag von € 250,- inkl. USt. 
 Die Maximalbeihilfe beträgt € 200,- (bei einem 
Rechnungsbetrag von mind. € 500,- inkl. USt)  

 
Anträge sind bis zum Ausschöpfen 
der Mittel, längstens aber bis 
31. Dezember 2025 möglich. 
Nähere Informationen, Merkblatt 
und Antragsformular: 
www.agrar.steiermark.at 
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Direktvermarktung 

Hochwertige Produkte verdienen 
eine korrekte Kennzeichnung! 

 
Etikettencheck 
 
Sie stellen ein ausgezeichnetes Produkt her und 
benötigen Unterstützung bei der richtigen Etiket-
tierung? Der Etikettencheck bietet Ihnen eine 
professionelle Beratung zu allen Aspekten der 
Lebensmittelkennzeichnung (außer Wein). 
 
Wir überprüfen und überarbeiten bestehende 
Etiketten oder entwickeln neue, maßgeschnei-
derte Etiketten für Ihre Produkte: 
 Welche Informationen müssen aufs Etikett? 
 Welche Kennzeichnungselemente sind 
zwingend erforderlich? 
 Wie werden Sichtfeldregelung, Allergen-
kennzeichnung und andere Vorgaben korrekt 
umgesetzt? 

 
Nährwertberechnung 
 
Direktvermarkter:innen sind von der Nährwert-
kennzeichnung größtenteils ausgenommen. 
Sollte sie dennoch nötig werden, ist unser An-
gebot der Nährwertberechnung genau richtig:  
 Wann ist eine Nährwertkennzeichnung erfor-
derlich? 
 Darstellung und Berechnung der Nährwerte 
(Big 7) anhand der individuellen Rezepturen 

 
Kosten 
 
100 € Pauschale für Etikettencheck oder Nähr-
wertberechnung inkl. Beratung und Erstellung 
schriftlicher Unterlagen für max. 4 Produkte. 
Jedes weitere Produkt: 25 €

Untersuchungsaktion für Milch-
produkte 
 
Im Rahmen der vorgeschriebenen Eigenkontrol-
le für alle Milch-Direktvermarktungsbetriebe 
bietet die LK Steiermark wieder eine kosten-
günstige Sammelaktion für Milchprodukte an. 
 
Die vorgeschriebene Anzahl der zu untersu-
chenden Produkte richtet sich nach dem Pro-
duktsortiment sowie der Verarbeitungsmenge 
und den bisherigen Prüfergebnissen. Als 
Grundlage dient die Verordnung (EG) Nr. 
2073/2005 über mikrobiologische Kriterien für 
Lebensmittel und die geltenden Leitlinien. 
 
Abgabetermin: Dienstag, 16. Juli 2025 
Die Abgabe der Produkte ist von 8 bis 9 Uhr in 
Ihrer Bezirkskammer möglich.  
 
Anmeldeschluss: 1. Juli 2025 
T  0316/ 8050-1374 
E  direktvermarktung@lk-stmk.at 
 

Beratung Direktvermarktung 
 
Florian Timmerer-Maier 
T   0316/ 8050-1370 
M  0664/602596-1370 
E   florian.timmerer-maier@lk-stmk.at 

Foto: Stefan Kristoferitsch 
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Urlaub am Bauernhof 

Mit Nachhaltigkeit werben 
 
Das Thema Nachhaltigkeit rückt in der bäuerli-
chen Vermietung immer mehr in den Fokus. 
Wie kann ein Hof nicht nur Erholung bieten, 
sondern auch einen verantwortungsvollen Um-
gang mit Natur, Ressourcen und regionaler 
Wertschöpfung fördern? Nachhaltigkeit in der 
bäuerlichen Vermietung bedeutet weit mehr als 
Mülltrennung und Energiesparen – sie umfasst 
das gesamte Wirtschaften und das Bewusst-
sein, dass jeder Aufenthalt Spuren hinterlässt. 
 
In einer Zeit, in der Umweltbewusstsein zuneh-
mend an Bedeutung gewinnt, kann das Thema 
Nachhaltigkeit auch zu einem Wettbewerbsvor-
teil für einen „Urlaub am Bauernhof“ werden. 
Das bietet Landwirt:innen eine große Chance, 
sich klar zu positionieren und ihre Höfe als 
nachhaltige Wohlfühlorte zu präsentieren. 
 
Aber was bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt? 
Grundsätzlich definiert jeder das Thema für sich 
anders und dennoch gibt es dazu Standards: 
1. Ökologische Nachhaltigkeit ist der sorgsa-

me Umgang mit natürlichen Ressourcen, der 
Schutz von Umwelt, Klima und Biodiversität. 

2. Ökonomische Nachhaltigkeit ist eine wirt-
schaftliche Lebens- und Arbeitsweise, die 
langfristig tragfähig ist und regionale Kreis-
läufe stärkt. 

3. Soziale Nachhaltigkeit ist der faire, respekt-
volle Umgang mit Menschen, gute Lebens-
qualität, Bildung und soziale Gerechtigkeit. 

 
Nachhaltigkeit ist somit nicht nur ein Beitrag 
zum Umweltschutz, sondern auch ein wirt-
schaftlicher Faktor. Wer sie als echten Teil 
seiner Hofidentität lebt und transparent zeigt, 
kann auch neue Gäste damit ansprechen und 
binden. Wichtig ist dabei eine echte und 
ehrliche, transparente Kommunikation. Gäste 
interessieren sich dafür, woher die Eier, das 
Fleisch oder die Marmelade stammen und wie 
die Frühstücksprodukte erzeugt wurden. Es 
geht nicht um Greenwashing oder Beschöni-
gung, sondern um Authentizität. 
 
„Regionalität darf dann auch nicht bei Umbau-
ten mit regionalen Firmen enden, sondern muss 
sich bis zum Frühstückstisch durchziehen“, so 

der Tiroler Bauernbunddirektor Peter Raggl 
(aiz.info Mai 2025). „Wer mit Regionalität wirbt, 
muss sie auch konsequent leben - nicht nur 
dort, wo es marketingtechnisch ins Bild passt.“ 
 
Klare Botschaften sind der Schlüssel 
 
Wahrheit statt Illusion - jede „grüne“ Werbeaus-
sage muss auch der Wahrheit entsprechen. 
Eine Werbeaussage sollte keinen Raum für 
Zweideutigkeiten lassen. Klare Botschaften sind 
der Schlüssel - nicht nur um das Umweltbe-
wusstsein des Gastes zu schärfen, sondern 
auch um rechtlich sichere Aussagen zu treffen. 
 
Neu: mit Nachhaltigkeit auf der UaB Hofseite 
werben 
 
Seit 25. Februar 2025 erstrahlt die Website von 
Urlaub am Bauernhof in einem frischen Design. 
Mit optimierter Suchfunktion, verbesserter Nut-
zerfreundlichkeit und der Erweiterung um die 
vier Lebenswelten wird die Website noch attrak-
tiver für Gäste.  

Der Punkt Nachhaltigkeit 
kann gezielt neben der 
Beschreibung der Hofpro-
dukte, Tiere, Ausstattung 
oder Anreise in der 
Bewerbung des Urlaubs-
bauernhofes eingesetzt 
werden. 
 
Weitere Informationen gibt 
es beim Landesverband: 
T  0316/8050-1291 

       E  uab@lk-stmk.at 
 
 
Beratung für bäuerliche Vermieter:innen 
 
Dipl.-Päd. Ing. Maria Habertheuer 
M 0664/602596-5133 
E  maria.habertheuer@lk-stmk.at 

Tipp: Aktuelle Informationen zur Vermietung 

sind auch auf den Homepages der 

Bezirkskammern zu finden! 

Aktuell: Merkblatt „Werben mit Nachhaltigkeit“ 
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Bäuerinnen 
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Einladung zum 
 

Bäuerinnen Wandertag 
auf die Jaga-Alm 

 

Mittwoch, 6. August 2025 
(Ersatztermin: Mittwoch, 13. August 2025) 

 
Treffpunkt um 9.30 Uhr bei Familie Schneller 

vulgo Jagerbauer, kleines Frühstück 
 

Abmarsch um 10 Uhr über GH Prieselbauer 
zur Wallfahrtskirche Maria Rehkogel 

Es besteht die Möglichkeit auch erst hier 
einzusteigen (ca. 11.30 Uhr). 

 

Gemütliche Wanderung zur Jaga-Alm 
mit gemeinsamer Jause (Gehzeit ca. 30 Min.) 

 

Rückmarsch gegen 15 Uhr 
 

Anmeldung bis spätestens 1. August 
in der BK Obersteiermark unter 03862/51955. 
Eine eventuelle, wetterbedingte Absage wird über 

die Gemeindebäuerinnen bekannt gegeben. 
 

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Tag! 
 
 

 

Am 21. März diesen Jahres feierten in Krieglach 
550 steirische Bäuerinnen mit zahlreichen 
Ehrengästen das 70-jährige Bestehen ihrer 
Organisation – mit 30.000 Mitgliedern die 
größte Frauenorganisation in der Steiermark. 
 
DANKE allen Mitwirkenden! 

DANKE allen Mithelfenden! 
DANKE allen Mitfeiernden! 

 
Alle Bilder finden Sie hier: 

Wir sagen DANKE! 

Foto: LK Stmk. 

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag 



 

Das aktuelle Bildungsprogramm und die allgemein gültigen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie unter www.stmk.lfi.at 

 

 

14 



www.stmk.lko.at/obersteiermark 

  

 

 

15 

B
e

z
a

h
lt
e

 A
n

z
e

ig
e
 



 

 

B
e
z
a
h
lt
e
 A

n
z
e
ig

e
 


